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§ 9 L-BS-V Unterlagen
 L-BS-V - Verordnung über den Schutz der Bediensteten bei der Bildschirmarbeit

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

Alle zur Programmbedienung notwendigen Informationen, wie Handbücher und Tastaturschablonen müssen, soweit

sie für die Erfüllung der Arbeitsaufgabe notwendig sind, für die Bediensteten leicht erreichbar zur Verfügung stehen.

In Kraft seit 06.10.2004 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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